
VII. Nachtrag 
 

zur Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme 

der Tageseinrichtungen der Stadt Lorsch 

Kostenbeitragssatzung 

zur Satzung der Stadt Lorsch vom 28.05.2015 über die Betreuung von Kindern in den 
Tageseinrichtungen für Kinder der Stadt Lorsch. Aufgrund der §§ 25 ff, 26, 27, ff des 
Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs (HKJGB) vom 18. Dezember 2006 
GVBl. I S.698, zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juli 2023 (GVBl. S. 607) und 
der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung HGO in der 
Fassung vom 7. März 2005 GVBl. I S.142 zuletzt geändert am 16.02.2023 GVBl. S.90, 
93 und; §§ 1-6 des Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) in der Fassung vom 
24. März 2013 GVBl. S.134, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. 
Juli 2023 (GVBl. S. 582) sowie §§ 22, 22a, 74, 85, 86, 90ff des Achten Buchs 
Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – (SGB VIII) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11. September 2012 BGBl. I S.2022, neugefasst durch Bek. v. 
11.9.2012 BGBl I S. 2022; zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes v. 21.12.2022 
BGBl I S. 2824; 2023 I Nr. 19 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorsch 
in ihrer Sitzung am 14.12.2023 die folgende Satzung beschlossen: 

VII. Nachtrag zur 
Kostenbeitragssatzung 

zur Satzung über die Betreuung von Kindern in den Tageseinrichtungen für 
Kinder 

 
§ 2 wird durch folgende Neufassung ersetzt: 
 
§ 2 Kostenbeitrag 

1. Villa Kunterbunt 
a) Regelbetreuung für Kinder über drei Jahre  

  ab 01.04.2024 

Kindergarten 

Grundmodul Montag bis Freitag von 8:00 bis 14:00 Uhr 

 

248,00 € 

Zusatzangebote 

(zu buchbar )  

 

Frühbetreuung Montag bis Freitag von 7:00 bis 8:00 Uhr 

 

34,00 € 

Nachmittagsbetreuung 

Montag bis Freitag von 14:00 bis 

16:00 Uhr 

 

67,00 € 

Spätbetreuung 

Montag bis Freitag von 16:00 bis 

17:00 Uhr 

 

34,00 € 

 

 



b) Betreuung in der altersübergreifenden Gruppe  
(vom vollendeten 2. Lebensjahr bis zum 3. Geburtstag) 

  

ab 

01.04.2024 

Nestgruppe 

Grundmodul Montag bis Freitag von 8:00 bis 14:00 Uhr 

 

339,00 € 

Zusatzangebote 

(zu buchbar )  

 

Frühbetreuung Montag bis Freitag von 7:00 bis 8:00 Uhr 

 

49,00 € 

Nachmittagsbetreuung 

Montag bis Freitag von 14:00 bis 

16:00 Uhr 

 

97,00 € 

Spätbetreuung 

Montag bis Freitag von 16:00 bis  

17:00 Uhr 

 

49,00 € 

 

2. In der Viehweide 

a) Regelbetreuung für Kinder über drei Jahre  

  

ab 

01.04.2024 

Kindergarten 

Grundmodul 

Montag bis Freitag 

von 8:00 bis 14:00 Uhr 

 

 248,00 € 

Zusatzangebote 

(zu buchbar )  

 

Frühbetreuung 
Montag bis Freitag 
von 7:00 bis 8:00 Uhr 

 
34,00 € 

Nachmittagsbetreuung 
Montag bis Freitag 
von 14:00 bis16:00 Uhr 

 
 

67,00 € 

 

b) Betreuung in der Kinderkrippe in der Viehweide 

  

ab 

01.04.2024 

Kinderkrippe 

Grundmodul 

Montag bis Freitag 

von 8:00 bis 14:00 Uhr 

 

520,00 € 

Zusatzangebote 

(zu buchbar )  

 

Frühbetreuung 
Montag bis Freitag 
von 7:00 bis 8:00 Uhr 

 
79,00 € 

Nachmittagsbetreuung 
Montag bis Freitag 
von 14:00 bis 16:00 Uhr 

 
158,00 € 

 



Die Zusatzangebote in den jeweiligen Einrichtungen werden erst ab einer 
Mindestbelegung von 8 Kindern in der gesamten Kindertagesstätte angeboten. Die Anzahl 
der möglichen Betreuungsplätze für die Mittagsverpflegung und die Zusatzangebote sind 
in den Tageseinrichtungen begrenzt und richten sich nach den Gegebenheiten in der 
Kindertagesstätte. 
 

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt: 

Die Satzung tritt am 01.04.2024 in Kraft.  

 

Lorsch, den 15.12.2023 

 
gez. Schönung 
Bürgermeister 


